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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 17.11.1986

Norm

DSt 1872 §2 F

RL-BA 1977 §18

Rechtssatz

Die in § 18 der Richtlinien (RL-BA 1977 in der geltenden Fassung) enthaltene Regel, den Anwaltskollegen nicht

persönlich anzugreifen, gilt nicht nur für den Fall, daß dieser eine andere Partei vertritt, sondern auch dann, wenn

dieser selbst als Prozeßgegner auftritt.
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